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DIE FRAGE NACH DER GÜLTIGKEIT DER PRIESTER- 
UND BISCHOFSWEIHEN

NACH DEM RITUS VON PAUL VI.

1. AKTUALITÄT DER FRAGE

Dadurch, daß seit einiger Zeit Priester der modernen Kirche zur Priesterbruderschaft St. Pius
X. kommen, um sich dieser anzuschließen, hat die Frage nach der Gültigkeit der modernen
Priester- und Bischofsweihen eine ganz unerwartete und neue Aktualität erhalten. Wie soll
man sich diesen Priestern gegenüber verhalten? Ist ihre Weihe zweifelsfrei als gültig anzuse-
hen oder nicht? Diese Fragen stellen sich unwillkürlich, sobald man die Verantwortung für die
Seelsorge, aber auch für die Weihehierarchie der Kirche bedenkt. Eine einfache Parallelität
beider Weiheriten scheint durch den jeweiligen Zusammenhang mit einer entsprechenden
Theologie der Kirche und des Amtes schwer möglich zu sein. Darum ist die Frage nach der
Gültigkeit der modernen Priester- bzw. Bischofsweihe meines Erachtens nur ein Teil eines
Gesamtfragekomplexes. Die Frage nach der Erlaubtheit einer Weihe im neuen Ritus etwa
würde sich unmittelbar anschließen, auch bei Gültigkeit der entsprechenden Weiheriten. Nä-
her betrachtet stellt diese Auseinandersetzung auch einen wesentlichen Aspekt des Selbstver-
ständnisses der Tradition im Widerstand gegen das moderne Rom dar. Das kann auch gar
nicht anders sein, da durch die Frage nach der Gültigkeit und Erlaubtheit dieser Weihen der
Wurzelgrund der heiligen Kirche selbst betroffen ist, ihr sakramentales Fundament und damit
die ganze ordentliche Gnadenvermittlung zur Rettung der Seelen. Diese Arbeit möchte darum
ein Versuch sein, zu einem theologischen Urteil bezüglich der Gültigkeit der modernen Pries-
ter- und Bischofsweihen zu kommen. 

2. PRÄZISIERUNG DER FRAGESTELLUNG

2.1. MATERIE UND FORM

Die überlieferte katholische Lehre bezüglich der Substanz der Sakramente faßt Papst Pius XII.
in der Apostolischen Konstitution „Sacramentum Ordinis“ so zusammen:
„Die Kirche hat diese von Christus, dem Herrn, eingesetzten Sakramente auch nicht im Laufe
der Zeiten durch andere Sakramente ersetzt oder ersetzen können, da, wie das Trienter Konzil
lehrt, die sieben Sakramente des Neuen Bundes alle von Unserem Herrn Jesus Christus ein-
gesetzt sind und der Kirche keine Vollmacht über das "Wesen der Sakramente" zusteht, das
heißt, über das, was nach dem Zeugnis der Quellen der göttlichen Offenbarung Christus, der
Herr, selbst im sakramentalen Zeichen zu bewahren hieß.“1

Die Substanz der Sakramente ist also das, „was nach dem Zeugnis der Quellen der göttlichen
Offenbarung Christus, der Herr, selbst im sakramentalen Zeichen zu bewahren hieß“. Es folgt
daraus, daß die Kirche die Sakrament nur „im selben Sinn und Bedeutungsgehalt“ (eodem
sensu eademque sententia) wie Christus vollziehen kann und darum die Wahrung der wesent-
lichen Form der Sakramente eine Hauptaufgabe des Lehramtes darstellt. Dementsprechend
heißt es etwa im päpstlichen Krönungseid, dem Indiculum Pontificis: „Ich gelobe, die Diszi-

1 Neque his a Christo Domino institutis Sacramentis Ecclesia saeculorum cursu alia Sacramenta substituit vel
substituere potuit, cum, ut Concilium Tridentinum docet, septem Novae Legis Sacramenta sint omnia a Jesu
Christo Domino Nostro instituta et Ecclesiae nulla competat potestas in "substantiam Sacramentorum", idest in
ea quae, testibus divinae revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit.
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plin und den Ritus der Kirche, so wie ich sie vorgefunden und von meinen heiligen Vorgän-
gern überliefert empfangen habe, unverletzt zu behüten und die Angelegenheiten der Kirche
unvermindert zu bewahren und mich zu bemühen, daß sie unvermindert bewahrt werden; (Ich
gelobe) nichts an der Tradition, die ich von meinen bewährtesten Vorgängern bewahrt emp-
fangen habe, zu schmälern, zu ändern, oder irgendeine Neuerung zuzulassen.“2

Beim Sakrament muß man verschiedene Momente unterscheiden. 
Ein Sakrament ist „ein Zeichen für eine heilige Sache und die sichtbare Gestalt der unsicht-
baren Gnade“ (vgl. DS 1639). Somit wird jedes Sakrament aus zwei Momenten konstituiert,
durch einen äußeren sichtbaren Ritus und eine entsprechende vom Sakrament zu vermittelnde
Heilsgnade. Oder wie Pius XII. es formuliert: „Es ist aber allgemein bekannt, daß die Sakra-
mente des Neuen Bundes als sinnfällige und wirksame Zeichen der unsichtbaren Gnade so-
wohl die Gnade, die sie bewirken, bezeichnen, als auch <die Gnade>, die sie bezeichnen, be-
wirken müssen.“3

Hierbei stehen wir vor einer zweiten Betrachtungsweise: Physisch gesehen besteht das Sakra-
ment aus sichtbaren Zeichen, welches aus „Dingen“ (Sachen oder Handlungen) und „Worten“
zusammengesetzt ist, also aus „Materie und Form, worin das Wesen eines Sakramentes be-
steht“ (Vgl. DS 1671), oder wie es der heilige Augustinus sagt: „Accedit verbum ad elemen-
tum et fit sacramentum, etiam ipsum tamquam visibile verbum.“4

Diese sichtbaren Zeichen gilt es zu betrachten, wenn man all die Veränderungen, welche im
Laufe der Kirchengeschichte an den Sakramenten geschehen sind, beurteilen will. 

2.2. SIGNIFICATIO EX ADJUNCTIS

Nicht nur Materie und Form können auf die Gültigkeit der Sakramente Einfluß haben, son-
dern auch interpretatorische Zusätze, welche den Sinn des Sakramentes weiter ausdeuten. Der
heilige Thomas gibt den Grundsatz an, den es zu beachten gilt: „Die Worte gehören zur Form
des Sakramentes nach Maßgabe des bezeichneten Sinnes. Welche Worte man daher auch hin-
zufügen oder wegnehmen mag, wird dabei dem geforderten Sinn nichts hinzugefügt oder von
ihm weggenommen, so bleibt die Wesensart des Sakramentes bestehen.“5

In demselben Artikel behandelt der heilige Thomas die Frage, ob man den Worten, aus denen
die Form der Sakramente besteht, etwas beifügen dürfe. In der Antwort heißt es: 
„Bei all diesen Änderungen, die in den Formen der Sakramente vorkommen können, sind
zwei Dinge ins Auge zu fassen:
Das eine betrifft den, der die Worte ausspricht ... Das andere, was zu beachten ist, betrifft den
Bedeutungsgehalt der Worte. In den Sakramenten nämlich wirken die Worte gemäß dem Sinn,
den sie ausdrücken. Deshalb muß man zusehen, ob eine solche Veränderung den geforderten
Sinn der Worte aufhebt. Denn in diesem Fall wird offensichtlich die Wahrheit des Sakramen-
tes vernichtet.“

2 "disciplinam et ritum ecclesiae, sicut inveni et a sanctis predecessoribus meis traditum reperi, inlibatum custo-
dire, er indiminutas res ecclesiae conservare et ut indiminutae custodiantur operam dare; nihil de traditione quae
a probatissimis predecessoribus meis servatum reperi, diminuere vel mutare aut aliquam novitatem adimittere"
(Liber Diurnus Romanorum Pontificum, P.L.105) 
3 Constat autem inter omnes Sacramenta Novae Legis, utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia,
debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant.
4 Rouet Journel, Enchiridion Patristicum (Freiburg/Br. 1932) n. 1834: „Es kommt das Wort zum Element hinzu
und es wird Sakrament, auch seinerseits wie ein sichtbares Wort.“
5 AD SECUNDUM dicendum quod. verba pertinent ad formam sacramenti ratione sensus significati. Et ideo
quaecumque fiat additio vel subtractio verborum, quae non addat aliquid aut subtrahat debito sensui, non tollitur
species sacramenti. S. Th. III 60, 8 ad 2
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Von der sakramentalen Form ist somit gefordert, daß sie das heilige Geschehen eindeutig be-
nennt; denn es wird nur das bewirkt, was auch wirklich bezeichnet wird. Eine Veränderung
darf also die „Wahrheit des Sakramentes“ nicht antasten. Der heilige Thomas weist nun darauf
hin, daß dies – die Wahrheit des Sakramentes vernichten -  in zweifacher Weise geschehen
kann, nämlich durch Weglassen (diminutio) und durch Hinzufügen (additio). 
Bezüglich der ersten Art erklärt er: 
„Offenkundig ist es, daß der erforderte Sinn der Worte aufgehoben wird, wenn etwas von dem
weggelassen wird, was zum Bestand der sakramentalen Form gehört, und daher wird das Sa-
krament dann nicht vollzogen.
Daher sagt denn auch Didymus in seinem Buch "Über den hl. Geist": 'Wenn einer so zu tau-
fen versuchte, daß er auch nur einen der vorher genannten Namen wegließe, nämlich des Va-
ters und des Sohnes und des hl. Geistes, so taufe er ohne Vollzug' (des Sakramentes).
Wenn aber etwas weggelassen werden sollte, was nicht zur Substanz der Form gehört, so hebt
eine solche Verkürzung den erforderten Sinn der Worte nicht auf und folglich auch nicht den
Vollzug des Sakraments. Wie etwa in der Form der Eucharistie 'Denn das ist mein Leib' die
Weglassung des 'denn' den erforderten Wortsinn nicht aufhebt...“

Im Hinblick auf die zweite Art der Veränderung, den Zusatz, fährt Thomas fort:
„Im Hinblick auf einen Zusatz kann ebenfalls etwas hinzugefügt werden, was den erforderten
Sinn verdirbt: Z. B. wenn einer (in der Taufformel, d.Verf. ) sagte: "Ich taufe dich im Namen
des größeren Vaters und des geringeren Sohnes", wie die Arianer tauften. Und daher hebt ein
solcher Zusatz die Wahrheit des Sakramentes auf.
Wenn aber ein solcher Zusatz erfolgte, der den erforderten Sinn nicht aufhebt, dann wird die
Wahrheit des Sakraments nicht beseitigt. Und es ist auch ohne Bedeutung, ob ein solcher Zu-
satz am Anfang, in der Mitte oder am Ende steht:
Wie z.B. wenn einer sagte: "Ich taufe dich im Namen des allmächtigen Vaters und seines ein-
geborenen Sohnes und des hl. Tröstergeistes", so wird das eine wahre Taufe sein.
Und ähnlich, wenn einer sagte: "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des
hl. Geistes und die selige Jungfrau möge dir beistehen", so wird das eine wahre (gültige) Tau-
fe sein.
Wenn einer aber sagte: "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geis-
tes und der seligen Jungfrau Maria", so wäre das vielleicht keine Taufe; weil 1 Kor 1,13 ge-
sagt wird: "Ist denn Paulus für euch gekreuzigt worden? oder seid ihr auf den Namen des
Paulus getauft?" Das aber (die Ungültigkeit, d.Verf.) ist sicher der Fall, wenn es so verstan-
den wird, als ob auf den Namen der seligen Jungfrau genau so getauft werde wie auf den Na-
men der Dreifaltigkeit, auf den die Taufe gespendet wird: ein solcher Sinn nämlich wäre dem
wahren Glauben zuwider, und demzufolge würde er die Wahrheit des Sakramentes aufhe-
ben. 
Wenn aber der Zusatz "und im Namen der seligen Jungfrau" verstanden wird, nicht als ob der
Name der seligen Jungfrau etwas in der Taufe bewirkte, sondern daß ihre Fürbitte dem Ge-
tauften zugute kommen solle zur Bewahrung der Taufgnade, dann wird der Vollzug des Sakra-
mentes nicht aufgehoben“ (Meine Hervorhebungen).
Es ist besonders zu beachten, daß in dieser Art der Veränderung der Form durch Hinzufügung
die Begriffe „Wesen“ und „Bestand“ der Form einen etwas anderen, weiteren Sinn annehmen,
als bei der ersten Art der Veränderung durch Weglassen. An einer anderen Stelle spricht der
heilige Thomas auch von "forma conveniens“, „angemessener Form“. In diesem umfassenden
Sinne gilt: Wesentlich zur Form gehörig (de substantia, essentia, necessitate formae) heißen
die Worte, die das sakramentale Geschehen (als die res significata) sowohl unmittelbar be-
zeichnen als auch in seinen Wesenseigenschaften (proprietates) ausdrücklich und thematisch
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weiterbestimmen, welche also die (im ersten Sinn) wesentliche Form im selben Sinn und Ge-
dankeninhalt (eodem sensu eademque sententia) explizieren.
Erst die Betrachtung der interpretatorischen Zusätze einer sakramentalen Form kann also zu
einem ausreichenden Urteil darüber führen, ob die Sakramente gültig sind oder nicht. 

2.3. DIE INTENTION

Die Intention des Spenders ist die subjektive Seite der Sakramente. Dennoch muß es einen ob-
jektiven Aspekt geben, nach welchem die Intention beurteilt werden kann. Diese drückt sich
bei den Sakramenten zunächst unmittelbar durch den jeweils verwendeten Ritus aus. Der hei-
lige Thomas lehrt:
„Das eine betrifft den, der die Worte ausspricht, sofern dessen Absicht zum Sakrament er-
fordert wird. Hat er die Absicht, durch derlei Zusatz oder Kürzung einen anderen Ritus
einzuführen, der nicht von der Kirche angenommen ist, so scheint das Sakrament nicht zu-
stande zu kommen, weil es nicht klar ist, ob er beabsichtigt, das zu tun, was die Kirche tut.“6

Der heilige Thomas verbindet also die Intention bei der Spendung eines Sakramentes sehr eng
mit dem Vollzug des entsprechenden katholischen Ritus. Einen anderen Ritus einzuführen be-
deutet nach ihm, eine andere Intention zu haben als die Kirche, wodurch das Sakrament nicht
mehr zustande zu kommen scheint. 
In demselben Sinne zeigt Leo XIII. in „Apostolicae curae caritatis“ den Zusammenhang von
Intention und Ritus auf: 
„Über die Gesinnung oder die Absicht urteilt die Kirche nicht, da diese ja an sich etwas In-
nerliches ist; insofern sie aber geäußert wird, muß sie über diese urteilen. Wenn nun aber
jemand, um ein Sakrament zu vollziehen und zu spenden, ernsthaft und ordnungsgemäß die
gebührende Materie und Form angewandt hat, so nimmt man eben deshalb von ihm an, er
habe offenbar das zu tun beabsichtigt, was die Kirche tut. Auf diesen Grundsatz stützt sich
nun die Lehre, die festhält, daß es sich selbst dann wahrhaft um ein Sakrament handelt, wenn
es durch den Dienst eines häretischen oder nicht getauften Menschen - sofern nur nach dem
katholischen Ritus - gespendet wird.
Wenn dagegen der Ritus verändert wird in der offenkundigen Absicht, einen anderen, von
der Kirche nicht anerkannten <Ritus> einzuführen und das zurückzuweisen, was die Kirche
tut und was aufgrund der Einsetzung Christi zur Natur des Sakramentes gehört, dann ist es
klar, daß nicht nur die für das Sakrament notwendige Absicht fehlt, sondern sogar eine
dem Sakrament entgegengesetzte und widerstreitende Absicht vorliegt“ (Meine Hervorhe-
bungen).7

Es besteht also ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Ritus und Intention; die katholi-
sche Kirche will, daß ein Sakrament im entsprechenden katholischen Ritus gespendet wird.
Die Bereitschaft einen bestimmten Ritus zu vollziehen, schließt immer eine gewisse Identifi-

6 ...unum quidem ex parte ejus qui pro fert verba, cujus intentio requiritur ad sacramentum, ut infra dicetur. Et
ideo si intendat per huiusmodi additionem vel diminutionem alium ritum inducere, qui non sit ab Ecclesia
receptus, non videtur perfici sacramentum, quia non videtur quod intendat facere id quod facit Ecclesia. (S. Th.
III. 60, 8 c)
7 De mente vel intentione, utpote quae per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat: at quatenus extra
proditur, iudicare de ea debet. Iamvero cum quis ad sacramentum conficiendum et conferendum materiam
formamque debitam serio ac rite adhibuit, eo ipso censetur id nimirum facere intendisse quod facit Ecclesia. Quo
sane principio innititur doctrina quae tenet, esse vere sacramentum vel illud quod ministerio hominis haeretici
aut non baptizati, dummodo ritu catholico, conferatur. 
Contra, si ritus immutetur, eo manifesto consilio, ut alius inducatur ab Ecclesia non receptus, utque id repellatur
quod facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet sacramenti, tunc palam est, non solum
necessariam sacramento intentionem deesse, sed intentionem immo haberi sacramento adversam et repugnantem.
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zierung mit der Theologie dieses Ritus mit ein. Daraus ergibt sich negativ gesehen eine gewis-
se innere Notwendigkeit für einen Andersglaubenden, sich einen anderen, der eigenen Intenti-
on entsprechenden Ritus zu formen. Dies mag in der Praxis zuweilen längere Zeit in Anspruch
nehmen, aber immer läßt sich im Laufe der Kirchengeschichte diese Wahrheit nachweisen:
alle Sekten haben sich ihre eigenen Riten geschaffen. So gesehen ist die Intention nicht rein
subjektiver Art, sondern findet unmittelbar im jeweiligen Ritus ihren ersten, greifbaren Aus-
druck. 
Wobei es natürlich immer auch sein kann, daß die Intention dem Ritus widerspricht. Dies
kann aber nur durch ein persönliches Zeugnis des Spenders festgestellt werden (Vgl. S. Th. III
64, 10).

3. DIE FRAGE DER GÜLTIGKEIT DER PRIESTERWEIHEN NACH DEM RITUS
VON PAPST PAUL VI.

3.1. MATERIE UND FORM

Da die Materie – die Handauflegung – sich in den neuen Riten nicht geändert hat, gilt unsere
Untersuchung nur der Form. 
Gemäß der Konstitution „Sacramentum ordinis“ vom 30.11.47 sind die wesentlichen Worte
der Form bei der Priesterweihe folgende:
„Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in
visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat
censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet.“8

Die Änderung des neuen Ritus nach Paul VI. bezüglich der Form gegenüber den von Pius XII.
festgelegten betrifft „nur“ ein Wort. Das Bindewort „ut“ wurde im neuen Ritus weggelassen.
Wenn auch durch dieses Weglassen der kausale Zusammenhang zwischen der Ausgießung des
Heiligen Geistes und der Verleihung des Priesteramtes nicht mehr zum Ausdruck kommt,
kann es wohl rein materiell zunächst dennoch so beurteilt werden, wie das Weglassen des
„denn“ bei den Wandlungsworten von Thomas von Aquin beurteilt wird: „Wenn aber etwas
weggelassen werden sollte, was nicht zur Substanz der Form gehört, so hebt eine solche Ver-
kürzung den erforderten Sinn der Worte nicht auf und folglich auch nicht den Vollzug des Sa-
kraments. Wie etwa in der Form der Eucharistie 'Denn das ist mein Leib' die Weglassung des
'denn' den erforderten Wortsinn nicht aufhebt.“
Eine weiterführende Frage wäre freilich die nach dem Grund dieses Weglassens. Aber dies ge-
hört sodann nicht mehr zur Frage nach der Form, sondern zum nächsten Abschnitt. 
In den landessprachlichen „Übersetzungen“, welche ja für die jeweilige Weihe entscheidend
sind, kann es durchaus zu weiteren Änderungen kommen, weshalb der benützte landessprach-
liche Ritus eigens kritisch geprüft werden müßte. Die deutsche Version des Weihegebetes ist
folgende:
„3. Das Weihegebet9

Die Weihekandidaten knien vor dem Bischof, er breitet die Hände über sie aus und spricht
das Weihegebet:

8 "Verleihe, so bitten wir, allmächtiger Vater, diesem deinem Diener die Würde des Priestertums; erneuere in sei -
nem Herzen den Geist der Heiligkeit, damit er das von Dir, Gott, empfangene Amt des zweiten Ranges festhalte
und durch das Beispiel seines Lebenswandels die Zucht der Sitten fördere".

9 Volksausgabe, herausgegeben von den liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich; Benzinger und Her-
der, 1971
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Steh uns bei, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott. Du gibst der Kirche ihre Ord-
nung, du verteilst ihre Dienste und Ämter. Du entfaltest die Schöpfung und gibst ihr Bestand,
durch dich erhebt sich die Welt des Geistes nach weise geregelter Ordnung. So haben sich
auch die beiden Stufen des priesterlichen Amtes und der Dienst der Leviten in heiligen Zei-
chen entfaltet. Denn du berufst Hohepriester zur Leitung deines Volkes und Männer einer
zweiten Stufe zur Hilfe beim gemeinsamen Werk.
Im Alten Bund hast du den siebzig Ältesten den Geist des Mose mitgeteilt, so daß er in der
Wüste das zahlreiche Volk leichter zu führen vermochte. Du hast den Söhnen Aarons Anteil
gegeben an der Würde ihres Vaters, damit die Zahl der Priester ausreiche für den ständigen
Dienst und die täglichen Opfer. Im Neuen Bund hast du das Vorbild des Alten Bundes erfüllt
und den Aposteln Lehrer des Glaubens zugesellt, auf der ganzen Welt die Frohe Botschaft zu
verkünden.
Darum bitten wir dich, Herr, gib auch uns solche Helfer; denn mehr noch als die Apostel be-
dürfen wir der Hilfe in unserer Schwachheit. Allmächtiger Gott, wir bitten dich: gib deinen
Knechten die priesterliche Würde. Erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Gib, o Gott,
daß sie festhalten an dem Amt, das sie aus deiner Hand empfingen; ihr Leben sei für alle
Ansporn und Richtschnur. Uns Bischöfen seien sie treffliche Helfer, damit das Evangelium
bis an die Enden der Erde gelange und alle Menschen sich in Christus zur heiligen Gemeinde
Gottes vereinen. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und
herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Alle: Amen.“
(Der fett gedruckte Text ist die von Paul VI. festgelegte Form des Sakramentes.)

3.2. INTERPRETATORISCHE ZUSÄTZE

Die Form des Sakramentes steht nicht isoliert und unabhängig im Ritus, sondern sie erfährt
eine erweiternde Deutung durch den ganzen Ritus. So wird im früheren Ritus das Priestertum
von den verschiedensten Seiten her benannt und ausgedeutet, wodurch ein sehr reiches Bild
des Priestertums entsteht, das mit großer Klarheit die Lehre der Kirche über das Priestertum
wiedergibt. Diese begleitenden Riten sind die Salbung der Hände, die Darreichung der Geräte
und die Entfaltung des Meßgewandes. Wenn auch diese Riten nicht wesentlich für die Gültig-
keit des Sakramentes sind, können sie dennoch nicht unwichtig genannt werden, da eine mög-
lichst umfassende Darstellung des jeweiligen Weihecharakters für den Glauben klärend und
stärkend ist. Darum stellt es ein wahres Bedürfnis der heiligen Kirche dar, in den Riten die
Wahrheit des Glaubens nicht nur kurz anzusprechen, sondern reich auszufalten. 
Die Bedeutung des gesamten Ritus für die Gültigkeit des Sakramentes wird oft zu wenig be-
achtet, da an sich allein durch Materie und Form das Sakrament zustande kommt. Der heilige
Thomas weist aber darauf hin, wie in 2.2. kurz dargestellt, daß durch Hinzufügung oder durch
Weglassen von bestimmten Teilen das Sakrament ungültig werden kann, selbst wenn Materie
und Form vollständig wären. 
In dem Brief „Apostolicae curae et caritatis“ führt uns Leo XIII. einen exemplarischen Fall
vor Augen, bei welchem durch Hinzufügung und Weglassung von Teilen des Ritus dieser un-
gültig wurde. Folgen wir seiner Argumentation, um daraus für unsere Frage der Gültigkeit der
neuen Weiheriten eine klare Urteilsbasis zu gewinnen. 
Der Papst schreibt: 
„Für die rechte und vollständige Bewertung des anglikanischen Ordinale aber ist außer dem
an einigen seiner Teile Gerügten sicherlich nichts so wichtig, wie aufrichtig zu erwägen, un-
ter welchen Umständen es geschaffen und öffentlich in Kraft gesetzt wurde. Es wäre zu weit-
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läufig, dies im einzelnen zu verfolgen, und es ist auch nicht notwendig: denn die Geschichte
jener Zeit lehrt deutlich genug, welcher Gesinnung gegenüber der katholischen Kirche die
Verfasser des Ordinale waren, welche Förderer sie von andersgläubigen Sekten herbeiholten,
worauf sie schließlich ihre Pläne bezogen. 
In der Tat wohl wissend, welch unzertrennliche Verbindung zwischen Glaube und Kult, zwi-
schen Regel des Glaubens und Regel des Gebetes besteht, wandelten sie die Ordnung der Li-
turgie - und zwar unter dem Anschein, ihre ursprüngliche Gestalt wiederherzustellen - auf
vielfältige Weise zu den Irrtümern der Neuerer ab. Deshalb gibt es im ganzen Ordinale nicht
nur keine offene Erwähnung des Opfers, der Konsekration, des Priestertums oder der Voll-
macht, zu konsekrieren und das Opfer darzubringen, sondern es wurden sogar alle Spuren
dieser Dinge, die in den nicht völlig verworfenen Gebeten des katholischen Ritus übrig blie-
ben, vorsätzlich ausgemerzt und vernichtet, was wir oben berührten.
Der ursprüngliche Charakter und der Geist des Ordinale wird so durch sich offenbar, wie sie
reden. Da es aber diesen Fehler von Anfang an mitführte, konnte es, wenn es für die Anwen-
dung bei Weihen in keiner Weise gültig sein konnte, <auch> künftig im Laufe der Zeiten, da
es so beschaffen blieb, keinesfalls gültig sein. Und diejenigen handelten vergeblich, die von
den Zeiten Karls I. an versuchten, etwas vom Opfer und vom Priestertum aufzunehmen, wo-
nach ein Zusatz zum Ordinale gemacht wurde; und ebenso vergeblich bemüht sich jener nicht
so große Teil der Anglikaner, der sich in jüngerer Zeit zusammenfand und meint, dieses Ordi-
nale könne in einem gesunden und rechten Sinne verstanden und auf ihn hingeführt werden.
Eitel, sagen Wir, waren und sind solche Versuche: und dies auch aus dem Grund, weil, wenn
sich auch einige Worte im anglikanischen Ordinale, wie es jetzt der Fall ist, zweideutig dar-
bieten, diese dennoch nicht denselben Sinn annehmen können, den sie im katholischen Ritus
haben. Denn auch wenn ein Ritus einmal erneuert wurde, in dem ja, wie wir gesehen haben,
das Sakrament der Weihe verleugnet bzw. verfälscht wird und von dem jede Erwähnung der
Konsekration und des Opfers verschmäht wurde, hat das 'Empfange den Heiligen Geist', den
Geist nämlich, der mit der Gnade des Sakramentes in die Seele eingegossen wird, keinen Be-
stand mehr; und auch jene Worte 'für das Amt und die Aufgabe des Priesters' bzw. 'des Bi-
schofs' und ähnliche, die als Namen übrig bleiben ohne die Sache, die Christus eingesetzt hat,
haben keinen Bestand“ (DH 3317a – 3317b). 10

10 Ad rectam vero plenamque Ordinalis anglicani aestimationem, praeter ista per aliquas eius partes notata, nihil
profecto tam valet quam si probe aestimetur quibus adiunctis rerum conditum sit et publice constitutum: Longum
est singula persequi, neque est necessarium: eius namque aetatis memoria satis diserte loquitur, cuius animi es-
sent in Ecclesiam catholicam auctores Ordinalis, quos adsciverint fautores ab heterodoxis sectis, quo demum
consilia sua referrent.
Nimis enimvero scientes quae necessitudo inter fidem et cultum, inter legem credendi et legem supplicandi in-
tercedat, liturgiae ordinem, specie quidem redintegrandae eius formae primaevae, ad errores Novatorum multis
modis deformarunt. Quamobrem toto Ordinali non modo nulla est aperta mentio sacrificii, consecrationis,
sacerdotii potestatisque consecrandi et sacrificium offerendi; sed immo omnia huiusmodi rerum vestigia, quae
superessent in precationibus ritus catholici non plane reiectis, sublata et deleta sunt de industria, quod supra
attigimus.
Ita per se apparet nativa Ordinalis indoles ac spiritus, uti loquuntur. Hinc vero ab origine ducto vitio, si valere ad
usum ordinationum minime potuit, nequaquam decursu aetatum, cum tale ipsum permanserit, futurum fuit ut
valeret. Atque ii egerunt frustra qui inde a temporibus Caroli I conati sunt admittere aliquid sacrificii et
sacerdotii, nonnulla dein ad Ordinale facta accessione, frustraque similiter contendit pars ea Anglicanorum non
ita magna, recentiore tempore coalita, quae arbitratur posse idem Ordinale ad sanam rectamque sententiam
intelligi et deduci.
Vana, inquimus, fuere et sunt huiusmodi conata: idque hac etiam de causa, quod, si qua quidem verba, in
Ordinali anglicano ut nunc est, porrigant se in ambiguum, ea tamen sumere sensum eumdem nequeunt quem
habent in ritu catholico. Nam semel novato ritu, ut vidimus, quo nempe negetur vel adulteretur sacramentum
Ordinis, et a quo quaevis notio repudiata sit consecrationis et sacrificii, iam minime constat „Accipe Spiritum
Sanctum“, qui Spiritus, cum gratia nimirum sacramenti, in animam infunditur: minimeque constant verba illa „ad
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Papst Leo XIII. betont zunächst, wie wichtig es ist, die Umstände einer Entwicklung zu be-
trachten, um ihr Ziel, ihre eigentliche Absicht erkennen zu können. Immer geht es den Neue-
rern um Veränderungen, die aus dem falschen Glauben hervorgehen; denn es besteht eine un-
zertrennliche Verbindung zwischen dem Gesetz des Glaubens und dem Gesetz des Betens.
Die Neuerer finden sich schnell zusammen und fördern einander in ihrem Bemühen, ihre ei-
genen Ideen durchzusetzen. Dabei ist es ein oft verwendetes Alibi, mit dem man die eigentli-
che Absicht verbergen möchte, daß man sagt, man wolle die ursprüngliche Gestalt wieder her-
stellen. Klares Anzeichen für den Geist der Änderung sind die Eliminierung klarer katholi-
scher Inhalte, wie in unserem Fall des Opfers, der Konsekration, des Priestertums mit seiner
Vollmacht, zu konsekrieren und das Opfer darzubringen. Diese wurden vorsätzlich ausge-
merzt, um die neue Lehre einführen zu können. 
Wenn dies einmal geschehen ist, bemüht man sich vergebens, den neuen Ritus im katholi-
schen Sinne auszulegen, weil die Worte, die sich eventuell dafür anbieten würden, da sie
zweideutig sind, „dennoch nicht denselben Sinn annehmen können, den sie im katholischen
Ritus haben. Denn auch wenn ein Ritus einmal erneuert wurde, in dem ja, wie wir gesehen
haben, das Sakrament der Weihe verleugnet bzw. verfälscht wird und von dem jede Erwäh-
nung der Konsekration und des Opfers verschmäht wurde, hat das 'Empfange den Heiligen
Geist', den Geist nämlich, der mit der Gnade des Sakramentes in die Seele eingegossen
wird, keinen Bestand mehr“! (Meine Hervorhebungen).
Leo XIII. macht in seiner Argumentation deutlich, welche Bedeutung dem Gesamtritus in der
Interpretation des Sakramentes zukommt, wie wichtig also auch die interpretatorischen Zusät-
ze für die Gültigkeit des Ritus sein können! Der ganze Ritus nimmt nach Leo XIII. einen an-
deren Sinn an, sobald man ihn in den Rahmen eines irrigen Glaubens stellt: „Eitel, sagen Wir,
waren und sind solche Versuche: und dies auch aus dem Grund, weil, wenn sich auch einige
Worte im anglikanischen Ordinale, wie es jetzt der Fall ist, zweideutig darbieten, diese den-
noch nicht denselben Sinn annehmen können, den sie im katholischen Ritus haben.“

Wir wollen nun diese Einsicht auf den Ritus der Priesterweihe nach Paul VI. anzuwenden su-
chen. Es wurde schon festgestellt, daß von der Form allein her die Gültigkeit dieses Ritus
nicht in Zweifel steht. Betrachtet man jedoch den gesamten Ritus, so bemerkt man genau
dasselbe, was Leo XIII. dem anglikanischen Ritus vorwirft: Es gibt im Ritus „keine offene
Erwähnung des Opfers, der Konsekration, des Priestertums oder der Vollmacht, zu konsekrie-
ren und das Opfer darzubringen.“ 
Im deutschen Ritus11 kommt zwar der Begriff des Opfers mehrmals vor, dabei wird jedoch
niemals der Sühnecharakter dieses Opfers erwähnt. Zudem wird im ganzen Ritus die Voll-
macht zur Konsekration nicht ein einziges Mal erwähnt! 
Dahingegen wird in der Enzyklika Pius XI. „Ad catholici sacerdotii“ noch ausdrücklich be-
kräftigt: „Die wesentliche Vollmacht des Priesters besteht im Konsekrieren, Opfern und im
Spenden des Leibes und Blutes Christi; und seine sekundären und ergänzenden Gewalten be-
stehen in der Sündenvergebung und dem Predigen des Wortes Gottes.“ 
Im neuen Ritus für die Priesterweihe sind alle klaren Aussagen, welche diese wesentlichen
Vollmachten des Priesters ausdrücken, gestrichen worden. An deren Stelle ist ein anderer Ge-
danke getreten, welcher dem alten Ritus ganz fremd war, der des Vorstehers. Bei der Muster-
ansprache sagt der Bischof über die priesterlichen Aufgaben: „Christus, dem ewigen Hohen-
priester gleichgestaltet und den Bischöfen als Helfer im Priesteramt verbunden, werden diese
zu Priestern des Neuen Bundes geweiht, damit sie das Evangelium verkünden, das Volk Got-

officium et opus presbyteri“ vel „episcopi“ ac similia, quae restant nomina sine re quam instituit Christus. ...

11 Volksausgabe, herausgegeben von den liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich; Benzinger und Her-
der, 1971
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tes leiten und dem Gottesdienst vorstehen, vor allem beim Opfer des Herrn“ (Meine Her-
vorhebung). Soll an dieser Stelle vielleicht definiert werden, was unter Priestertum und Opfer
im Rahmen dieses Ritus zu verstehen ist? Nämlich: der Priester soll „dem Gottesdienst vor-
stehen, vor allem beim Opfer des Herrn“! Diese Aussage wirft ein bezeichnendes Licht auf
die Auffassung vom Priestertum im neuen Ritus. 
Etwas weiter in der Musteransprache wird das Priesteramt sodann noch genauer, wie folgt,
beschrieben:
„Ebenso habt ihr teil am Priesteramt Christi, um die Menschen zu heiligen. Denn durch eu-
ren Dienst wird das geistliche Opfer der Gläubigen vollendet in Einheit mit dem Opfer
Christi, das durch eure Hände, zusammen mit den Gläubigen, bei der heiligen Eucharistie
vergegenwärtigt wird. Erkennt also, was ihr tut; ahmt nach, was ihr vollzieht; da ihr das
Mysterium des Todes Christi und seiner Auferstehung begeht, müht euch, alles Böse in euch
zu überwinden und im neuen Leben zu wandeln“ (Meine Hervorhebungen). Ein Protestant
dürfte keine allzu großen Schwierigkeiten haben, diese Formulierung zu akzeptieren. Auch
ein protestantischer Kultvorsteher kann bei der heiligen Eucharistie das Opfer Christi durch
seine Hände, zusammen mit den Gläubigen, vergegenwärtigen. Bedenkt man zudem noch,
daß an allen Stellen, bei denen es um die Tätigkeiten des Priesters geht, die Verkündigung des
Wortes zuerst genannt wird, verstärkt sich der Eindruck einer protestantisierten Theologie des
Priestertums noch mehr, und die Parallele zum anglikanischen Ordinale wird noch auffälliger.

3.3. DIE INTENTION

Befaßt man sich mit der Intention, welche sich, wie wir gesehen haben, zunächst in den neuen
Weiheriten ausdrückt, stellt sich allem voran eine ganz grundlegende Frage: Warum hat man
überhaupt, nachdem Pius XII. am 30.11.1947 Materie und Form des Weihesakramentes end-
gültig festgelegt hatte12, noch einmal einen neuen Ritus erstellt? Gibt es vom katholischen
Denken her irgendeinen einsichtigen Grund, der es notwendig machen könnte, einen seit ural-
ter Zeit verwendeten, durch das höchste Lehramt der heiligen Kirche ausdrücklich bestätigten
Ritus zu ändern? Oder noch deutlicher gefragt, nochmals zu ändern? 
Man kann diese Frage nur aus den Umständen heraus beantworten, wie es Leo XIII. bezüglich
der anglikanischen Weihen feststellt. Diese erklären nämlich, aus welchen Beweggründen
man zu diesen Änderungen kommt. Letztlich kann nur ein Beweggrund für die Forderung
nach einer Änderung der Riten bei den Sakramenten festgestellt werden, nämlich eine neue
Theologie! Aus diesem Grunde wurden zu allen Zeiten von der Kirche die Häretiker als Neue-
rer bezeichnet. Wie bei den Anglikanern haben auch beim Ritus Pauls VI. Förderer von an-
dersgläubigen Sekten mitgearbeitet. Sechs Mitglieder protestantischer Sekten waren nicht nur
als Beobachter eingeladen, sondern haben auch bei der Gestaltung des Ritus aktiv mitgearbei-
tet. Mgr. Baum schrieb 1967: „Sie sind hier nicht nur als bloße Beobachter, sondern eher als
Experten; und sie nehmen aktiv an den Diskussionen über die liturgische Erneuerung teil.“
Der Anglikaner Jasper erklärte, über diese Tatsache offensichtlich selber überrascht, 1977:
„Wir waren tatsächlich bevollmächtigt zu kommentieren, zu kritisieren und Vorschläge zu
machen.“13 

12 De materia autem et forma in uniuscuiusque Ordinis collatione, eadem suprema Nostra Apostolica auctoritate,
quae sequuntur decernimus et constituimus: 
(In bezug auf die Materie und die Form bei der Spendung einer jeden Weihe aber entscheiden und bestimmen
Wir kraft ebendieser Unserer höchsten Apostolischen Autorität folgendes:) (DH 3860)
13 ITINERARIES, Nr. 212, April 1977
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Auch die weitere Feststellung Leos XIII. bezüglich der Anglikaner trifft zu, daß die Neuerer
ihr eigentliches Ziel für die Veränderung der Liturgie unter dem Vorwand zu verschleiern su-
chen, „ihre ursprüngliche Gestalt wiederherzustellen“. In der Apostolischen Konstitution
über das Weihesakrament „Pontificalis Romani recognitio“ schreibt Paul VI. selber: „Bei der
Überarbeitung des Ritus mußte manches hinzugefügt, ausgelassen oder verändert werden,
um die Texte getreu den alten Vorlagen wiederherzustellen...“ (Meine Hervorhebung). Be-
denkt man, was diese alten Vorlagen waren und was man daraus gemacht hat, kann man Leo
XIII. nur recht geben: „In der Tat wohl wissend, welch unzertrennliche Verbindung zwischen
Glaube und Kult, zwischen Regel des Glaubens und Regel des Gebetes besteht, wandelten sie
die Ordnung der Liturgie - und zwar unter dem Anschein, ihre ursprüngliche Gestalt wieder-
herzustellen - auf vielfältige Weise zu den Irrtümern der Neuerer ab.“ Nur eine neue, eine
andere, nicht-katholische Theologie fordert Änderungen solcher Art in diesen heiligsten Gü-
tern der Kirche. Und daß in der nachkonziliaren Kirche Neuerer am Werk waren und sind,
wird niemand bezweifeln; es kann nicht der Sinn dieser Arbeit sein, dies hier eingehender zu
belegen. Mir persönlich scheint, allein die Tatsache, daß man alle (!) Riten der Sakramente am
grünen Tisch erneuert hat, sei ein eindeutiges und signifikantes Zeichen für die dahinterste-
hende Intention der Neuerer! Dieses Geschehen ist meines Wissens einmalig in der ganzen
Kirchengeschichte. Es ist nicht zu vergleichen mit der Restaurierung der Riten nach dem Tri-
dentinischen Konzil, sondern vielmehr mit der Neuschaffung der Riten im Anglikanismus.
Kann man die folgende Frage der Kardinäle Ottaviani und Bacci mutatis mutandis nicht in
gleicher Weise auch bezüglich der Priesterweihe nach dem Ritus von Paul VI. stellen: „Wer-
den die Priester, die die traditionelle Ausbildung nicht mehr erhalten haben (was in nächster
Zukunft der Fall sein wird) und sich, um 'das zu tun, was die Kirche tut,' auf den Novus Ordo
verlassen, gültig konsekrieren? Man darf daran zweifeln.“14?
Oder Leo XIII.: 
„Wenn dagegen der Ritus verändert wird in der offenkundigen Absicht, einen anderen, von
der Kirche nicht anerkannten <Ritus> einzuführen und das zurückzuweisen, was die Kirche
tut und was aufgrund der Einsetzung Christi zur Natur des Sakramentes gehört, dann ist es
klar, daß nicht nur die für das Sakrament notwendige Absicht fehlt, sondern sogar eine dem
Sakrament entgegengesetzte und widerstreitende Absicht vorliegt.“15

4. DIE FRAGE DER GÜLTIGKEIT DER BISCHOFWEIHE NACH DEM RITUS
VON PAPST PAUL VI.

4.1. MATERIE UND FORM

Anders als bei der Priesterweihe, wurde bei der Bischofsweihe auch die Form entscheidend
geändert. In seiner Apostolischen Konstitution „Pontificalis Romani“, durch welche die neuen
Weiheriten promulgiert wurden, erklärt Paul VI.: 
„Diese Worte sind durch mehrere bedeutende Lehraussagen über die apostolische Sukzession
der Bischöfe und über ihre Aufgaben und Pflichten zu ergänzen. Diese Aufgaben sind zwar
schon in den bislang geltenden Texten der Bischofsweihe enthalten, aber sie sollten besser
und genauer zum Ausdruck gebracht werden. Aus diesem Grund erschien es angebracht, aus
alten Quellen das Weihegebet zu übernehmen, das sich in der sogenannten 'Traditio Apostoli-

14 Kurze kritische Untersuchung, IV, Fußnote 15
15 Contra, si ritus immutetur, eo manifesto consilio, ut alius inducatur ab Ecclesia non receptus, utque id repella -
tur quod facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet sacramenti, tunc palam est, non solum
necessariam sacramento intentionem deesse, sed intentionem immo haberi sacramento adversam et repugnantem.
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ca des Hippolyt von Rom', einer Schrift vom Anfang des 3. Jahrhunderts, findet16. Zu einem
großen Teil wird dieses Gebet noch heute in der Weiheliturgie der Kopten und der Westsyrer
verwendet. So wird in der Weihehandlung selbst die Einheit der östlichen und der westlichen
Tradition hinsichtlich des apostolischen Amtes der Bischöfe bezeugt.“17

Die sogenannte „Apostolische Überlieferung“ von Hippolyt ist nun aber ein zusammengesetz-
tes Dokument, das seine Entstehung zweifelhaften Quellen verdankt, wobei es keinerlei Be-
weise dafür gibt, daß es wirklich jemals für die Weihe eines Bischofs verwendet wurde. Zu-
dem hat Hippolyt seine „Apostolische Überlieferung“ zu der Zeit geschrieben, als er sich in
einem Schisma mit der Kirche befand und zwar vermutlich, um für diese seine schismatische
Sekte ein Weiheformular zu haben. Da Hippolyt äußerst konservativ war - er lehnte die Lo-
ckerung der rechtmäßigen Kirchengesetze ab, insbesondere derjenigen, die mit der Sünden-
vergebung und Wiederzulassung zur Kommunion jener Christen zusammenhängen, die in
Zeiten der Verfolgung den römischen Göttern geopfert hatten -, nimmt man an, daß er die da-
mals verwendeten Riten beibehielt; das ist jedoch keineswegs sicher.
Hippolyt schrieb in griechischer Sprache; als die römische Kirche später fast ausschließlich
die lateinische Sprache verwendete, gerieten seine Werke für alle praktischen Zwecke im
Westen in Vergessenheit. Die „Apostolische Überlieferung“ wurde im Jahre 1691 von Job Lu-
dolf in Äthiopien wiederentdeckt. Durch das Studium koptischer Dokumente kam 1848 eine
weitere Fassung dieses Werks ans Licht. Noch später fand man eine sahidische Version und
danach, um das Jahr 1900, kam eine lateinische Übersetzung aus dem Griechischen aus dem
sechsten Jahrhundert zum Vorschein. Keine dieser Fassungen war vollständig; deshalb muß-
ten die Gelehrten die verschiedenen Teile „rekonstruieren“, um ein relativ zusammenhängen-
des Dokument herzustellen18.
Das Weihegebet, wie es die Gelehrten rekonstruiert haben, lautet: 

16 Pius XII. sagt dagegen in seiner Enzyklika Mediator Die (Nr 48): “Gleich zu beurteilen sind die Versuche und
Bestrebungen, alle möglichen alten Riten und Zeremonien wieder in Gebrauch zu bringen. Ganz gewiß, die Li-
turgie der alten Zeit ist zweifelsohne verehrungswürdig. Aber ein alter Brauch ist nicht allein schon deshalb,
weil er Altertum ausstrahlt, in sich oder für spätere Zeiten und neue Verhältnisse für geeigneter und besser zu
halten. Auch die neueren liturgischen Riten sind ehrfürchtiger Beobachtung würdig, weil sie entstanden sind un-
ter Eingebung des Heiligen Geistes, der immerdar der Kirche beisteht bis zur Vollendung der Zeiten; und auch
sie sind gleicherweise Werte, mit deren Hilfe die ruhmreiche Braut Christi die Menschen zur Heiligkeit anspornt
und zur Heiligkeit führt.” Und weiter in Nr. 51: „Diese Denk- und Handlungsweise läßt jene übertriebene und
ungesunde Altertumssucht wiederaufleben, der die ungesetzliche Synode von Pistoja Auftrieb gegeben hat, und
ebenso trachtet sie die vielfachen Irrungen wieder auf den Plan zu rufen, welche die Ursache zur Berufung jener
Synode waren, aus ihr zum großen Schaden der Seelen sich ergaben, und welche die Kirche, die immer treue
Hüterin des ihr von ihrem Stifter anvertrauten Glaubensgutes, mit vollem Recht verworfen hat.“ (Meine Kursive)
(Text aus der Schriftenreihe „Salz der Erde“ (Sal terrae) Nr. 5, Petrus-Verlag Kirchen Sieg)
17 Aus: Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone, Pontifikale I; Handausgabe mit pastoralliturgi-
schen Hinweisen; herausgegeben von den liturgischen Instituten Salzburg – Trier – Zürich, Herder 1994, S 12f
18 Nach Burton Scott Easton läßt sich über diesen Text folgendes sagen: «Der ursprüngliche griechische Text der
Apostolischen Überlieferung wurde, abgesehen von kleinen Teilen, nicht wiedergefunden. Der lateinische Text
ist im allgemeinen glaubwürdig, aber unvollständig. Die einzige weitere glaubwürdige Fassung, der sahidische
Text, ist ebenfalls unvollständig, und die mittelmäßigen Fähigkeiten ihres Übersetzers führten in der späteren
Übertragung zu weiteren Verwirrungen. Die arabische Fassung ist ein Text von geringerer Bedeutung und bietet
wenig, was der sahidische Text nicht enthält. Die einzige, praktisch vollständige, äthiopische Fassung, ist ein
Text aus dritter Hand und im übrigen unzuverlässig. Alle diese vier Fassungen gehen von einem gemeinsamen
griechischen Originaltext aus, in dem zwei unterschiedliche Endungen zusammengefügt wurden. Die übrigen
Quellen, die Konstitutionen, das Testament und die Kanones sind eindeutig überarbeitete Fassungen, in denen
der Originaltext oftmals nicht wiederzuerkennen ist oder in dem ihm sogar rundweg widersprochen wird. Unter
diesen Voraussetzungen ist die Wiederherstellung eines wirklich genauen Textes offensichtlich unmöglich.»
(Burton Scott Easton: The Apostolic Tradition of Hippolytus, ins Englische übersetzt mit einer Einleitung und
mit Anmerkungen, Cambridge University Press, 1934; erneut veröffentlicht von Arenon Book, England, 1962)
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„Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, der
Du in der Höhe wohnst, aber dennoch Achtung vor dem Niedrigen hast, der Du alle Dinge
kennst schon bevor sie geschehen. Du hast die Grenzen Deiner Kirche durch die Worte Dei-
ner Gnade festgelegt und von Anbeginn an das rechtschaffene Geschlecht Abrahams vorher-
bestimmt. Du hast sie zu Fürsten und Priestern gemacht und Dein Heiligtum nicht ohne
Priester gelassen. Du hast unter ihnen den von Dir Auserwählten verherrlicht. Gieße nun aus
die Kraft, die von Dir ausgeht, den Geist der Führung (griechische Fassung)..., den Du Dei-
nem geliebten Diener (griechische, aber nicht lateinische Fassung) Jesus Christus, gegeben
hast, den er Seinen heiligen Aposteln schenkte (lateinische Fassung) , ... die die Kirche an al-
len Orten gründeten, die Kirche, die Du geheiligt hast, Deinem Namen zum Lobpreis und
Ruhm ohne Ende. Du, der Du die Herzen aller Menschen kennst, schenke diesem Deinen
Diener, den Du zum Bischof erwählt hast, die Gabe (Deine heilige Herde zu weiden, in eini-
gen Fassungen), als Dein untadeliger Hoherpriester Dir Tag und Nacht zu dienen, Dein An-
gesicht unaufhörlich zu versöhnen und Dir die (Opfer-)Gaben der heiligen Kirche darzubrin-
gen. Durch den Geist des Hohenpriestertums schenke ihm die Autorität, Deinem Gebot ent-
sprechend, Sünden zu vergeben, Deinem Grundsatz entsprechend, die Aufgaben (in der Kir-
che) zu übertragen, jedes Band zu lösen entsprechend der Autorität, die Du Deinen Aposteln
verliehen hast, Dir mit Sanftmut und reinem Herzen zu gefallen und Dir lieblichen Wohlge-
ruch darzubringen. Durch Deinen Diener, unseren Herrn Jesus Christus, sei verherrlicht ...
und mit dem Heiligen Geist in der heiligen Kirche jetzt und immerdar. Amen (griechische
Fassung).“

Das Weihegebet Pauls VI.:

„Der Hauptzelebrant breitet die Hände aus und spricht, während der Erwählte vor ihm kniet, das Weihegebet.
Hauptzelebrant:
Wir preisen dich, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vater des Erbarmens und Gott
allen Trostes. Du wohnst in der Höhe und schaust doch voll Güte herab auf die Niedrigen; du
kennst alle Wesen, noch bevor sie entstehen. Durch das Wort deiner Gnade hast du der Kirche
ihre Ordnung gegeben. Von Anfang an hast du das heilige Volk der Kinder Abrahams auser-
wählt; du hast Vorsteher und Priester eingesetzt und dein Heiligtum nie ohne Diener gelas-
sen. Du wolltest verherrlicht sein von Anbeginn der Welt in denen, die du erwählt hast.
So bitten wir dich:
Alle bei der Weihe mitwirkenden Bischöfe sprechen den folgenden Teil des Weihegebetes, jedoch mit leiser
Stimme, so daß die Stimme des Hauptzelebranten deutlich vernehmbar ist; dabei halten sie die Hände gefaltet.
Der Hauptzelebrant hält die Hände ausgebreitet.
Hauptzelebrant und konzelebrierende Bischöfe:
Gieße jetzt aus über deinen Diener, den du erwählt hast, die Kraft, die von dir ausgeht, den
Geist der Leitung. Ihn hast du deinem geliebten Sohn Jesus Christus gegeben, und er hat
ihn den Aposteln verliehen. Sie haben die Kirche an den einzelnen Orten gegründet als
dein Heiligtum, zur Ehre und zum unaufhörlichen Lob deines Namens.
Den weiteren Teil des Gebetes spricht der Hauptzelebrant allein.
Hauptzelebrant:
Du, Vater, kennst die Herzen und hast deinen Diener zum Bischofsamt berufen. Gib ihm die
Gnade, dein heiliges Volk zu leiten und dir als Hoherpriester bei Tag und Nacht ohne Tadel zu
dienen. Unermüdlich erflehe er dein Erbarmen und bringe dir die Gaben deiner Kirche dar.
Verleihe ihm durch die Kraft des Heiligen Geistes die hohepriesterliche Vollmacht, in deinem
Namen Sünden zu vergeben. Er verteile die Ämter nach deinem Willen und löse, was gebun-
den ist, in der Vollmacht, die du den Aposteln gegeben hast. Schenke ihm ein lauteres und gü-
tiges Herz, damit sein Leben ein Opfer sei, das dir wohlgefällt durch unsern Herrn Jesus
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Christus. Durch ihn ist dir mit dem Heiligen Geist in der heiligen Kirche alle Herrlichkeit und
Macht und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Alle: 
Amen.“19

Bei einem Vergleich sieht man, beide Fassungen entsprechen sich bis auf kleine sprachliche
Abweichungen in etwa. Man hat also im Großen und Ganzen die Hippolytform übernommen. 
Es stellt sich nun die Frage: Bringt diese Form des Sakramentes (fett gedruckter Text) mit ge-
nügender Klarheit die kath. Lehre vom katholischen Bischof zum Ausdruck? Da die Materie
des Sakramentes, die Handauflegung, verschiedene Deutungen zuläßt, muß durch die Form
die Bedeutung der sakramentalen Handlung eindeutig benannt werden (Vgl. S.Th. III. 64,8). 
Das Konzil von Trient nennt die wesentlichen Eigenschaften des Bischofs in der 23. Sitzung
Kap. 4:
„Daher erklärt das heilige Konzil, daß außer den übrigen kirchlichen Graden hauptsächlich
die Bischöfe, die auf die Stelle der Apostel nachgerückt sind, zu dieser hierarchischen Ord-
nung gehören, daß sie (wie derselbe Apostel sagt) vom Heiligen Geist eingesetzt sind, 'die
Kirche Gottes zu lenken' [Apg 20,28], daß sie höher stehen als die Priester und das Sakra-
ment der Firmung spenden, Diener der Kirche weihen und die meisten anderen Dinge selbst
vollziehen können, zu deren Verrichtung die übrigen mit einer niedrigeren Weihe keine Voll-
macht haben [Kan. 7].“ 20

Entsprechend ist auch im alten Ritus der Bischofsweihe die geistige Vollmacht, die „potestas
spiritualis“, deutlich angegeben, indem er die spezifischen Aufgaben des bischöflichen Amtes
aufzählt: „Episcopum oportet iudicare, interpretari, consecrare, ordinare, offerre, baptizare et
confirmare.“ („Der Bischof muß richten, auslegen, die Bischofs-  und Priesterweihe erteilen,
opfern, taufen und die Firmung spenden.“) Unter den angeführten Aufgaben des Bischofs
sind die besonderen Unterschiede in den Vollmachten, die die eines normalen Priesters über-
steigen, eindeutig angegeben, insbesondere die Vollmachten, Priester zu weihen und die Kon-
sekration eines neuen Bischofs zur Sicherung der apostolischen Sukzession und der Kirche
(als der geheiligten Einrichtung für das Seelenheil der Gläubigen) vorzunehmen. Dementspre-
chend lautet die von Pius XII. in „Sacramentum Ordinis“ festgelegte Form dieses Sakramen-
tes: 
„Die Form aber besteht in den Worten der 'Präfation', von denen die folgenden wesentlich
und deshalb zur Gültigkeit erforderlich sind: 'Vollende in deinem Priester die Fülle deines
Dienstes und heilige den mit den Kostbarkeiten der ganzen Verherrlichung Ausgestatteten mit
dem Tau himmlischen Salböl'. ...“ (DH 3860).21 In dieser Form liegt die Bezeichnung der Wir-
kung offenkundig in den Worten „summa ministerii tui“ – „die Fülle deines Dienstes“, also
die Zusammenfassung, die Vollgewalt im Dienste Christi. Noch besser gibt man „ministerium“
als Dienstamt wieder, weswegen dann sehr klar auf das Bischofsamt als die Summe der pries-
terlichen Vollmachten verwiesen wird. Die weiteren Kennzeichnungen sind eher poetischer

19 Aus: Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone, Pontifikale I; Handausgabe mit pastoralliturgi-
schen Hinweisen; herausgegeben von den liturgischen Instituten Salzburg – Trier – Zürich, Herder 1994

20 Proinde sancta Synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in Apostolorum locum
successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait) a Spiritu
Sancto „regere Ecclesiam Dei“ [Act 20,28 ], eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis
conferre, ministros Ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem
reliqui inferioris ordinis nullam habent [can. 7]. (DH 1768)

21 Forma autem constat verbis „Praefationis“, quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: „Com-
ple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum caelestis unguenti rore
sanctifica“. ...
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Natur, jedoch ebenfalls auf die Bischofweihe zu beziehen. „Glorificatio“ benennt die Fülle
der Amtsausstattung, dasselbe kann man von „dem Tau himmlischen Salböl“ sagen, wobei
dies eine sehr allgemein gehaltenen Redeweise ist, die sich auch bei anderen Salbungen
durchaus verwenden ließe. 
Die von Paul VI. aus dem Weihegebet des Hippolyt genommene Form bezeichnet den zu Wei-
henden mit dem Begriff „spiritus principalis“. Das Konzil von Trient sagt von den Bischöfen:
„...daß sie (wie derselbe Apostel sagt) vom Heiligen Geist eingesetzt sind, 'die Kirche Gottes
zu lenken'.“ Daraus könnte man nun schlußfolgern, daß, da in der Form von Paul VI. eindeu-
tig gesagt sei, der Weihekandidat werde mit dem „Geist der Führung“ ausgestattet, dieser
auch zum Bischof geweiht wird. 
Aber es gilt zu klären, ob diese Schlußfolgerung wirklich zwingend ist, d.h. notwendig gege-
ben.
Diese Schlußfolgerung wäre nur dann als eindeutig anzusehen, wenn mit dem „Geist der
Führung“ ein Merkmal gegeben wäre, das für sich allein das Wesen eines Bischofs beschreibt.
Wenn dies so wäre, dann besäße jeder Bischof notwendiger Weise den „Geist der Führung“
und würde durch diese Benennung zum Bischof geweiht. Konkret gesprochen: Die Jurisdikti-
onsgewalt wäre unlösbar mit der Weihegewalt verbunden. 
Nun ist dies aber aus zwei Gründen unhaltbar: Es gibt 1. Bischöfe ohne jegliche Jurisdikti-
onsgewalt, nämlich Weihbischöfe und es hat 2. im Mittelalter Bischöfe gegeben, welche die
Jurisdiktionsgewalt besaßen, aber (noch) nicht zum Bischof geweiht waren, ja nicht einmal
Priester waren.22 Also müssen beide Bereiche, auch wenn sie normaler Weise verbunden sind,
nicht notwendig verbunden sein. Es ließe sich also durchaus denken, daß etwa einem „Bi-
schof“ der „spiritus principalis“ übertragen wird, ohne daß er deshalb zum Bischof geweiht
sein und werden muß. Somit ist es durchaus nicht genügend, bei der Bischofweihe einen „spi-
ritus principalis“ als spezifischen Terminus für den Bischof zu gebrauchen, während der Ter-
minus „summa ministerii tui“ durchaus den Bischof als solchen genügend und unzweifelhaft
benennt. 
Zudem gibt es zu bedenken, daß man hier als entscheidenden Begriff der Wesensform eines
Sakramentes einen Terminus verwendet, der nicht nur zweifelhaft ist, sondern von dem auch
die Schöpfer des Ritus selber nicht einmal genau angeben können, was er nun bedeuten soll!
Pater B. Botte, O.S.B., der (abgesehen von Montini) in erster Linie für die Schaffung dieses
neuen Weiheritus für Bischöfe verantwortlich ist, erklärte in der halbamtlichen Zeitschrift
Notitiae, daß der Sinn dieses Ausdrucks nicht unbedingt seinem biblischen Gebrauch entnom-
men sein müsse. Er legt dar, daß dieser Ausdruck im dritten Jahrhundert wahrscheinlich einen
ganz anderen Sinn hatte als in der Zeit von König David und daß er im Dokument von Hippo-
lyt fast (!) mit Sicherheit Heiliger Geist bedeute. Botte räumt ein, daß die Bedeutung des Wor-
tes principalis nicht nur unsicher ist, sondern daß dieses Wort auch bei Hippolyt ein Überset-
zungsfehler (!) sein kann. Er läßt ferner die Möglichkeit offen, daß dieses entscheidende Wort
weder aus christlichen noch aus apostolischen Quellen stammt. Er meint schließlich: „Die
Lösung muß in zwei Richtungen gesucht werden: im Zusammenhang des Gebets und im Ge-
brauch des Wortes hegemonikos (griechisch für principalis) in der christlichen Sprache des
dritten Jahrhunderts. Es ist eindeutig, daß mit dem Wort "Geist" die Person des Heiligen
Geistes gemeint ist. Der Gesamtzusammenhang besagt also: jeder verharrt im Schweigen we-
gen der Herabkunft des "Geistes". Die eigentliche Frage ist, weshalb, unter anderen relevan-

22 Ein bekannter Fall ist Reinald von Dassel, der am 25. Juli 1160 zum Erzbischof von Köln erwählt wurde, sich
aber erst am 2. Oktober 1165 zum Bischof weihen ließ. 
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ten Adjektiven <gerade> das Wort principalis gewählt wurde. Die Forschung muß diesbezüg-
lich fortgesetzt werden.“23

Nein, die eigentliche Frage ist, warum man zur Form des Sakramentes überhaupt einen solch
unklaren Begriff gewählt hat? Warum hat man nicht die Form, die Pius XII. schon mit höchs-
ter Autorität festgelegt hatte, beibehalten? ‚Spiritus principalis‘ kann Vieles bedeuten; die Ju-
risdiktionsgewalt wäre nur eine mögliche Interpretation. In der Allgemeinen Einleitung zum
Pontifikale Pauls VI. heißt es z.B.: „Durch die heilige Weihe empfangen bestimmte Christ-
gläubige die Gabe des Heiligen Geistes und werden in Christi Namen eingesetzt, die Kirche
durch das Wort Gottes und durch seine Gnade zu leiten.“ Mit diesen bestimmten Christgläu-
bigen sind Bischöfe, Priester und Diakone gemeint. Also haben diese alle einen „spiritus
principalis“, aber wohl jeder seinem Amt entsprechend. 
Wenn nun mit dem Begriff allgemein der Heilige Geist gemeint sein sollte, wie P. Botte ver-
mutet, so gilt nach Leo XIII., zunächst bezüglich der Priesterweihe, folgendes: „Nun bezeich-
nen aber die Worte, die von den Anglikanern bis in die jüngste Zeit allerorten als die der
Priesterweihe eigene Form verwendet werden, nämlich 'Empfange den Heiligen Geist', kei-
neswegs in <hinreichend> bestimmter Weise die Weihe zum Priestertum oder seine Gnade
und Vollmacht, die vornehmlich die Vollmacht ist, 'den wahren Leib und das wahre Blut des
Herrn in jenem Opfer zu konsekrieren und darzubringen', das kein 'bloßes Gedächtnis des am
Kreuz vollbrachten Opfers' ist.“24 
Sodann stellt der Papst im Hinblick auf die Bischofsweihe ebenfalls fest: „Ähnlich steht es
mit der Bischofsweihe. Denn der Formel 'Empfange den Heiligen Geist' wurden die Worte 'für
das Amt und die Aufgabe des Bischofs' nicht nur zu spät angefügt, sondern über sie ist auch,
wie Wir bald sagen werden, anders zu urteilen als im katholischen Ritus. Auch nützt es der
Sache nichts, daß man das Präfationsgebet Allmächtiger Gott herangezogen hat: denn es ist
gleichfalls um die Worte verkürzt, die das höchste Priestertum erklären“25 (Meine Her-
vorhebung).
Leo XIII. erklärt also die Ungültigkeit der anglikanischen Weihen mit der mangelnden Form,
welche nicht eindeutig das höchste Priestertum zum Ausdruck bringe. Was aber nicht eindeu-
tig benannt wird, kann auch nicht sakramentale Wirklichkeit sein. Man kann nur erschüttert
die Parallelität zur Form Pauls VI. feststellen!

Ein noch zu besprechendes Argument zugunsten der Gültigkeit der Bischofsweihe nach dem
Ritus von Paul VI. ist, daß in koptischen und syrischen Riten derselbe Ausdruck vorkomme,
und da an der Gültigkeit dieser Riten niemals gezweifelt worden sei, könne man auch nicht an
der Gültigkeit des Ritus Pauls VI. zweifeln. 
Betrachten wir darum zum Vergleich eine Übersetzung des Weihegebets für Bischöfe der Sy-
rer von Antiochien, gedruckt im Jahre 1952 bei Sharfe im Libanon. Der Text trägt die Druck-

23 Annibale Bugnini bewertet in seinem Buch „Die Liturgiereform“ den Begriff an zwei verschiedenen Stellen
völlig verschieden. Auf S 179 spricht er in Anmerkung 41von der „tiefen Bedeutung“ des „Spiritus principalis“,
während er auf S 747 eingesteht: „Die Worte 'Spiritus principalis', die sich im Text des Weihegebetes finden, wa-
ren schwierig zu verstehen und nicht leicht in die verschiedenen Sprachen zu übersetzten.“

24 „Iamvero verba, quae ad proximam usque aetatem habentur passim ab Anglicanis tamquam forma propria or-
dinationis presbyteralis, videlicet „Accipe Spiritum Sanctum“, minime sane significant definite ordinem sacerdo-
tii vel eius gratiam, et potestatem, quae praecipue est potestas „consecrandi et offerendi verum corpus et sangui-
nem Domini“ eo sacrificio, quod non est „nuda commemoratio sacrificii in cruce peracti“.“ (DH 3316)

25 „De consecratione episcopali similiter est. Nam formulae „Accipe Spiritum Sanctum“ non modo serius annexa
sunt verba „ad officium et opus episcopi“, sed etiam de iisdem, ut mox dicemus, iudicandum aliter est quam in
ritu catholico. Neque rei proficit quidquam advocasse praefationis precem Omnipotens Deus: cum ea pariter de-
minuta sit verbis, quae summum sacerdotium declarent.“
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erlaubnis von Ignatius Gabriel Tappuni, syrischer Patriarch von Antiochien. Hierbei handelt es
sich um den Ritus, der von den koptischen und westsyrischen Liturgien verwendet wird.
„O Gott. Du hast durch Deine Macht alles geschaffen und das Universum durch den Willen
Deines einzigen Sohns ins Dasein gebracht. Du hast uns reichlich das Verständnis für die
Wahrheit geschenkt und uns Deine heilige, außergewöhnliche Liebe bekannt gemacht. Du
hast uns Deinen geliebten, eingeborenen Sohn, das Wort, Jesus Christus, den Herrn der
Herrlichkeit, als Hirten und Arzt für unsere Seelen geschenkt. Durch Sein kostbares Blut
hast Du Deine Kirche gegründet und, auf den verschiedenen Stufen derselben, dem Pries-
tertum angehörende Geistliche geweiht. Du hast Rat geschenkt, damit wir Dir gefallen mö-
gen und der Name Deines Gesalbten in der ganzen Welt bekannt werde. Sende auf diesen Dei-
nen Diener Deinen heiligen geistlichen Atem herab, damit er sich um die ihm anvertraute
Herde kümmern und sie hüten kann, damit er Priester salben, Diakone, Altäre und Kirchen
weihen, Häuser segnen, Berufungen durchführen, schlichten, urteilen, retten, verkünden, lö-
sen und binden, Geistliche in ihr Amt einsetzen, Geistliche aus ihrem Amt entlassen und die
Exkommunikation aussprechen kann. Schenke ihm die ganze Gewalt Deiner Heiligen, diesel-
be Gewalt, die Du den Aposteln Deines eingeborenen Sohns gegeben hast, damit er ein glor-
reicher Hoherpriester mit der Ehre von Mose und der Würde des ehrwürdigen Jakobus am
Stuhl der Patriarchen werde. Laß Dein Volk und die Herde Deines Erbes durch diesen Deinen
Diener feststehen. Schenke ihm Weisheit und Einsicht und laß ihn Deinen Willen verstehen, o
Herr, damit er sündhafte Dinge erkennen und das Erhabene von Gerechtigkeit und Gericht
erfahren kann. Schenke ihm diese Gewalt, um schwierige Probleme und alle Fesseln der Bos-
heit zu lösen“ (Meine Hervorhebungen).
Pater Athanasius Krögers OSB Urteil dazu lautet folgendermaßen:
„In den syrischen und koptischen Riten, die jeweils ganz anders aussehen als der jetzige la-
teinische, ist die Situation völlig anders. Schon bei einer einfachen Lektüre stellt man fest,
daß bei der Handauflegung -  im syrisch maronitischen Ritus sind es mehrere Handauflegun-
gen -  verschiedene Gebete verrichtet werden, die ausreichend Worte enthalten, die auf das
Bischofsamt bezogen sind. Dies gilt insbesondere auch für den Hippolyt-Ritus. Dort wird
nach dem Gebet, wie es jetzt aus der neuen Formel Pauls VI. bekannt ist (fast derselbe
Wortlaut), Gottes Segen erfleht für 'deinen Knecht, den du zum Bischofsamt erwählt hast, um
deine heilige Herde zu weiden. Er möge vor dir ohne Tadel das höchste Priestertum, ausüben
...' Nun muß man dazu bedenken, daß es bei diesen Weihehandlungen überhaupt keine Vor-
schriften über Materie und Form gibt! Bis heute nicht, auch nicht bei den mit Rom unierten
Gemeinschaften. Dies haben wir nur im lateinischen Ritus, und zwar erst seit 1947. Darum
kann bei den orientalischen Riten überhaupt kein Zweifel an der Gültigkeit der Bischofswei-
hen bestehen.“26

Das Weihegebet der syrischen und koptischen Kirchen kann also nicht einfach mit dem des
Ritus Pauls VI. verglichen werden; und es ist schleierhaft, wie Paul VI. behaupten kann, daß
sein Weihegebet „noch in großen Teilen der Weiheriten der koptischen und westsyrischen Li-
turgien gebraucht werde.“ Gerade die entscheidenden, den Bischof eindeutig benennenden
Begriffe fehlen in seinem Ritus und durch die Festlegung der Form auf einen bestimmten Satz
muß die Frage nach der Gültigkeit im Ritus Pauls VI. anders gestellt werden als im Ritus der
Syrer und Kopten. Man muß feststellen, die von Paul VI. festgelegte Form ist wegen ihrer
schweren Mängel zweifelhaft. P. Athanasius Kröger meint sogar: „Wegen des Textes kommt
man nicht daran vorbei zu sagen, daß die Kirche selbst etwas Unklares und nicht einwandfrei
Sinnbestimmendes vorgeschrieben hat. Das ist eine noch nie dagewesene Situation!“27

26 P. Athanasius Kröger, Zum neuen Ritus der Bischofsweihe; UVK, 8. Jahrgang 1978, Heft 2, S 103
27 Ebd.
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4.2.  SIGNIFICATIO EX ADJUNCTIS

Wenn die Form des Sakramentes zweifelhaft ist, stellt sich die Frage: Können die interpretato-
rischen Zusätze im Gesamtritus noch eine klärende Wirkung haben? Einen Hinweis gibt uns
die Bemerkung Leo XIII. in „Apostolicae curae“: „Auch nützt es der Sache nichts, daß man
das Präfationsgebet Allmächtiger Gott herangezogen hat: denn es ist gleichfalls um die Wor-
te verkürzt, die das höchste Priestertum erklären.“ Damit scheint der Papst zumindest anzu-
deuten, daß ein erklärender Zusatz im weiteren Weihetext die Gültigkeit beeinflussen könnte.
Dies anzunehmen hat natürlich nur dann einen Sinn, wenn die Gültigkeit der Weihe aufgrund
der Form allein zunächst als möglich angenommen wird. Der Gesamtritus spricht an vier Stel-
len vom Bischofsamt in Sinne der Weihehierarchie. In der Musteransprache, die aber auch
weggelassen werden kann, heißt es: „Durch die Handauflegung wird das Weihesakrament in
seiner ganzen Fülle übertragen. So ist die ununterbrochene apostolische Nachfolge der Bi-
schöfe gewahrt.“ Im Weihegebet heißt es: „Gib ihm die Gnade, dein heiliges Volk zu leiten
und dir als Hoherpriester bei Tag und Nacht ohne Tadel zu dienen. ... Verleihe ihm durch die
Kraft des Heiligen Geistes die hohepriesterliche Vollmacht in deinem Namen Sünden zu ver-
geben.“
Und nach dem Weihegebet, bei der Salbung mit Chrisam: „Gott hat dir Anteil gegeben am
Hohenpriestertum Christi; er salbe dich mit der Kraft des Heiligen Geistes und mache dein
Wirken fruchtbar durch die Fülle deines Segens.“
Es wird also im begleitenden Ritus durchaus die Würde des Bischofs noch näher bestimmt, es
wird jedoch niemals konkret die Vollmacht des Bischofs, Priester zu weihen genannt. Leo
XIII. stellt dies auch im anglikanischen Ritus fest und er schreibt darum:
„Daraus ergibt sich: Weil das Sakrament der Weihe und das wahre Priestertum Christi aus
dem anglikanischen Ritus völlig ausgemerzt wurde und insofern in der Bischofsweihe dieses
Ritus das Priestertum in keiner Weise übertragen wird, kann ebenso in keiner Weise das Bi-
schofsamt wahrhaft und rechtmäßig übertragen werden, und das umso mehr, weil es ja zu den
ersten Aufgaben des Bischofsamtes gehört, Diener für die heilige Eucharistie und das Opfer
zu weihen.“28 Leo XIII. sieht es somit als notwendig an, daß diese erste Aufgabe des Bischof-
samtes genannt wird, damit eine Weihe gültig ist. Berücksichtigt man beim Ritus Pauls VI.
zudem noch, daß die Musteransprache nicht verpflichtend ist, so entfällt auch die eindeutigste
Aussage des Ritus über den Bischof als Träger der Fülle des Priestertums. Sünden vergeben
kann auch der Priester, und der Begriff „Hohepriester“ allein ist interpretationsfähig. So kann
man festhalten, auch durch die anderen begleitenden Riten kommt man nicht zu der zu wün-
schenden Klarheit der Aussage. 

4.3. INTENTION 

Welche Intention hat ein Bischof bei der Weihe? Diese Frage ist letztlich eng verbunden mit
der anderen Frage: Welche Theologie hat ein Bischof bei der Weihe. Daß dieser theologische
Hintergrund entscheidend ist, zeigt uns wiederum Leo XIII. in seiner Enzyklika über die Wei-
hen der Anglikaner. Er verweist auf den Zusammenhang, den ein Ritus mit der entsprechen-

28 Inde fit ut, quoniam sacramentum ordinis verumque Christi sacerdotium a ritu Anglicano penitus extrusum est,
atque adeo in consecratione episcopali eiusdem ritus nullo modo sacerdotium confertur, nullo item modo episco-
patus vere ac iure possit conferri: eoque id magis, quia in primis episcopatus muniis illud scilicet est, ministros
ordinandi in sanctam Eucharistiam et sacrificium.
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den, ihn formenden Theologie hat und daß dieser Ritus von dieser Theologie her zu interpre-
tieren ist. 
Leo XIII. schreibt: „Denn der Formel 'Empfange den Heiligen Geist' wurden die Worte 'für
das Amt und die Aufgabe des Bischofs' nicht nur zu spät angefügt, sondern über sie ist auch,
wie Wir bald sagen werden, anders zu urteilen als im katholischen Ritus“ (Meine Hervor-
hebungen). Es ist also auf den theologischen Zusammenhang zu achten, aus dem heraus eine
Aussage zu verstehen ist. Die gleichen Worte müssen nicht für jeden die gleiche Bedeutung
haben. Je nach der persönlichen Überzeugung können sie anderes meinen. Wenn etwa ein Ka-
tholik „Priester“ sagt, verbindet er damit etwas Anderes als ein Anglikaner. Auf diesen Bedeu-
tungszusammenhang gilt es auch im Ritus zu achten, damit man nicht etwas in diesen hinein-
interpretiert, was in Wahrheit nicht intendiert wird. Auch dazu sollen nochmals die Gedanken
von Leo XIII. erwähnt werden. Er schreibt in der Enzyklika „Apostolicae curae“:
„Eitel, sagen Wir, waren und sind solche Versuche: und dies auch aus dem Grund, weil, wenn
sich auch einige Worte im anglikanischen Ordinale, wie es jetzt der Fall ist, zweideutig dar-
bieten, diese dennoch nicht denselben Sinn annehmen können, den sie im katholischen Ri-
tus haben. Denn auch wenn ein Ritus einmal erneuert wurde, in dem ja, wie wir gesehen ha-
ben, das Sakrament der Weihe verleugnet bzw. verfälscht wird und von dem jede Erwähnung
der Konsekration und des Opfers verschmäht wurde, hat das 'Empfange den Heiligen Geist',
den Geist nämlich, der mit der Gnade des Sakramentes in die Seele eingegossen wird, keinen
Bestand mehr; und auch jene Worte 'für das Amt und die Aufgabe des Priesters' bzw. 'des
Bischofs' und ähnliche, die als Namen übrig bleiben ohne die Sache, die Christus eingesetzt
hat, haben keinen Bestand. ...“29

Angewandt auf den Ritus Pauls VI. heißt dies, schließt der Begriff „Spiritus principalis“ wirk-
lich die katholische Bedeutung eines Bischofs, dessen vornehmliche Gewalt darin besteht,
Priester zu weihen, mit ein? Ist dies nicht ausschließlich für einen im traditionellen Sinne ka-
tholischen Bischof der Fall, nicht aber für einen modernistischen Bischof? Erzbischof Lefeb-
vre stellte bei den Bischofsweihen in Ecône 1988 die Frage: „Von wem werden also alle diese
Seminaristen, die hier anwesend sind, das Sakrament der Priesterweihe empfangen, wenn
mich der liebe Gott morgen ruft? Und das wird sicher nicht lange auf sich warten lassen.
Vielleicht von konziliaren Bischöfen, deren Sakramente alle zweifelhaft sind, weil man nicht
genau weiß, welches ihre Intentionen sind?“ Welche Intention hat ein moderner Bischof? Will
er noch katholische Priester weihen, katholische Bischöfe? Muß man nicht berechtigter Weise
Zweifel anmelden, wenn man näherhin nach dem Grund all der Veränderungen fragt, welche
die moderne Kirche in all ihren Riten vorgenommen hat? Welche Intention verbirgt sich da-
hinter? Ist es nicht die, eine neue, ökumenische Kirche am grünen Tisch zu schaffen?30 Und
auf diesem Wege der Ökumene gab es ein großes Hindernis, die alten, ehrwürdigen, theolo-
gisch eindeutigen, völlig klaren Riten der heiligen katholischen Kirche. Nur ein neuer Glaube

29 Vana, inquimus, fuere et sunt huiusmodi conata: idque hac etiam de causa, quod, si qua quidem verba, in Ordi-
nali anglicano ut nunc est, porrigant se in ambiguum, ea tamen sumere sensum eumdem nequeunt quem habent 
in ritu catholico. Nam semel novato ritu, ut vidimus, quo nempe negetur vel adulteretur sacramentum Ordinis, et 
a quo quaevis notio repudiata sit consecrationis et sacrificii, iam minime constat „Accipe Spiritum Sanctum“, qui
Spiritus, cum gratia nimirum sacramenti, in animam infunditur: minimeque constant verba illa „ad officium et 
opus presbyteri“ vel „episcopi“ ac similia, quae restant nomina sine re quam instituit Christus. ... (DH 3317b)
30 "Die Absicht Pauls Vl. im Hinblick auf die Liturgie, im Hinblick auf das, was man gemeinhin die Messe nennt,
war es, die katholische Liturgie so zu erneuern, daß sie fast mit der protestantischen Liturgie zusammenfällt...
Aber was seltsam ist: Paul Vl. hat das alles getan, um sich so weit wie möglich dem protestantischen Abendmahl
anzunähern... Aber ich wiederhole: Paul Vl. hat alles in seiner Macht Stehende getan, um die katholische Messe -
über das Konzil von Trient hinweg - dem protestantischen Abendmahl anzunähern." (Jean Guitton; zitiert nach
Dom Gérard Calvet OSB, Brief an die Freunde der Abtei Sainte-Madeleine in Le Barroux Nr. 51 vom 10. August
1994)
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formt sich auch neue „Sakramente“. Es ist nicht anders als damals bei der Änderung der Riten
durch die Anglikaner. Somit ist zu befürchten, daß für den „Spiritus principalis“ dasselbe gilt,
was Leo XIII. für den anglikanischen Ritus festgestellt hat: „...und auch jene Worte 'für das
Amt und die Aufgabe des Priesters' bzw. 'des Bischofs' und ähnliche, die als Namen übrig
bleiben ohne die Sache, die Christus eingesetzt hat, haben keinen Bestand. ...“
P. Renwart S.J. gibt über die anglikanischen Weihen in einem Artikel in der Nouvelle Revue
Théologique folgendes Urteil ab, das auch auf unsere Situation übertragen werden kann. Er
schreibt: „...Und vielleicht werden wir dann sehen, daß das Drama der anglikanischen Wei-
hen gewesen ist und bleibt, daß die Reformatoren ihre Kirche definitiv des authentischen
Priestertums gerade durch die Anstrengungen beraubt haben, die sie gemacht haben, um sich
diesem wieder in seiner ursprünglichen Reinheit anzuschließen. 
Indem sie nämlich den anerkannten Ritus absichtlich verändert haben, indem sie willentlich
jede Anspielung auf das Opferpriestertum weggelassen haben, haben sie nicht einen erneuer-
ten Ritus, sondern einen neuen Ritus gestaltet, der nur das zu bewirken geeignet war, was er
bezeichnete, und daher ungeeignet war, gerade wegen seiner absichtlichen Verstümmelungen,
die Fortsetzung des historischen Priestertums zu sichern. Denn die Veränderung des Ritus
bringt die Existenz des Sakramentes viel leichter in Gefahr als es die irrigen Glaubensüber-
zeugungen des (Kult-) Dieners tun, der den traditionellen Ritus weiterbenützt; soweit bei die-
sem letzteren der Wille, seinen Irrtum in eine Handlung umzusetzen, keine Oberhand gewinnt,
über die Intention den Ritus zu setzen für das, was er ist, bewirkt dieser weiterhin all das, was
er zu bezeichnen vermag, und alle Wirkungen, die von seiner Existenz als gültigen Sakrament
herrühren. Dieser Unterschied beruht auf der jedem von diesen eigentümlichen instrumenta-
len Rolle: Der Diener ist das Instrument Christi und der Kirche genau insoweit er es akzep-
tiert, die sakramentale Handlung für das (in dem), was sie ist, zu setzen, und er kann es mit
Vertrauen tun; der Ritus seinerseits ist Instrument durch seine Bezeichnung selbst ('signifi-
cando causant'): jede wesentliche Veränderung dieser Bezeichnung macht ihn unfähig für sei-
ne Funktion.“ 
Dazu noch Anmerkung 63: „Kraft ebendieses Prinzips kann die absichtliche Rückkehr zu ei-
nem alten Ritus, der einst trotz einer gewissen Ungenauigkeit (Vagheit) gültig war, Ursache
der Ungültigkeit infolge Formmangels sein.31 In solchem Fall nimmt die (sakr.) Form, die in
einem teilweise noch unentwickelten (ungestalteten) Stadium des Glaubens der Kirche für die
damalige Zeit hinreichend war und im Kontext die richtige Bedeutung kennzeichnete, unter
neuen Umständen einen ganz anderen Sinn an: was einst sich darauf beschränkte, (noch)
nicht entfaltet (entwickelt) zu sein, wird jetzt absichtlich mit Schweigen übergangen, wie es
Leo XIII. der anglikanischen Form vorwirft...“32

31 In der Enzyklika Mediator Dei (Nr. 50) sagt in demselben Sinne Pius XII.: “Denn wie kein vernünftiger Katho-
lik in der Absicht, zu den alten, von den früheren Konzilien gebrauchten Formeln zurückzukehren, die Fassun-
gen der christlichen Lehre ablehnen kann, welche die Kirche unter der Leitung des Hl. Geistes in der neueren
Zeit mit reicher Frucht gegeben und als verbindlich erklärt hat; oder wie kein vernünftiger Katholik die gelten-
den Gesetze ablehnen kann, um zu den aus den ältesten Quellen des kanonischen Rechts geschöpften Bestim-
mungen zurückzugehen - so ist gleichermaßen, wenn es sich um die heilige Liturgie handelt, offensichtlich der
von keinem weisen und gesunden Eifer getrieben, der zu den alten Riten und Bräuchen zurückkehren wollte und
die neuen ablehnte, die doch unter dem Walten der göttlichen Vorsehung mit Rücksicht auf die veränderten Ver-
hältnisse eingeführt worden sind.” (Text nach der Schriftenreihe „Salz der Erde“ (Sal terrae) Nr. 5, Petrus-Verlag
Kirchen Sieg)
32 L. Renwart S.J., Ordinations anglicanes et intention du ministre, Novelle Revue Théologique 89 (1957) S 1049
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5. SCHLUSSFOLGERUNG

In dieser Arbeit wurde versucht zu zeigen, daß die Änderungen der Weiheriten für Priester
und Bischöfe durch Papst Paul VI. zu vergleichen sind mit den Änderungen bei den Anglika-
nern. Das Weglassen wesentlich katholischer Aussagen bezüglich des Priestertums sind bei-
den Riten eigen. Liegt es darum nicht nahe, auch die Schlußfolgerung, welche Leo XIII. in
seiner Enzyklika bezüglich der Anglikanischen Weihen gezogen hat, auch bezüglich der Wei-
hen nach dem Ritus von Paul VI. zu ziehen? Zumindest muß man meines Erachtens auf dem
Hintergrund dieses Urteils und der Parallelität zu den neuen Weiheriten Pauls VI. einen positi-
ven Zweifel bezüglich der Gültigkeit dieser Weihen formulieren. 

Das Urteil von Leo XIII. aber bezüglich der anglikanischen Weihen lautete: 
„Deshalb ... bekräftigen Wir und erneuern gleichsam [die Dekrete der vorangegangenen
Päpste] und verkünden und erklären kraft Unserer Autorität aus eigenem Antrieb mit siche-
rem Wissen, daß die im anglikanischen Ritus vollzogenen Weihen völlig ungültig und gänzlich
nichtig waren und sind.“33

33 Itaque ... [Pontificum praedecessorum decreta] confirmantes ac veluti renovantes, auctoritate Nostra, motu
proprio, certa scientia pronuntiamus et declaramus, ordinationes ritu Anglicano actas irritas prorsus fuisse et esse
omninoque nullas. (DH 3319)
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